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Zweiter Teil der Revision des Steuergesetzes tritt anfangs 2011 in 
Kraft 
Die Bündner Regierung hat den zweiten Teil der im Juni 2009 beschlossenen Revision des 
kantonalen Steuergesetzes auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Dieser betrifft die 
Unternehmenssteuerreform II. In der direkten Bundessteuer tritt dieser Bereich ebenfalls am 
1. Januar 2011 in Kraft. Damit kann eine Gleichschaltung zwischen Bund und Kanton 
sichergestellt werden. 
Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass die Liquidation einer Personengesellschaft 
privilegiert besteuert wird, wenn die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 
55. Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Erwerbstätigkeit infolge Invalidität aufgegeben 
wird. Überdies werden die Steuern bei der Verpachtung eines Unternehmens, bei der 
Überführung einer Liegenschaft ins Privatvermögen und bei Erbteilungen aufgeschoben. 
Der Grosse Rat hatte am 18. Juni 2009 die Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes 
beschlossen. Die Regierung setzte den ersten Teil der Vorlage auf den 1. Januar 2010 in 
Kraft. Dabei wurden unter anderem die Kinderabzüge erhöht und die Gewinnsteuer 
juristischer Personen von 7% auf 5.5% reduziert.  
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